
366

So
zi

al
e 

Ar
be

it 
10

-1
1.

20
14

     Zusammenfassung | Im Folgenden werden 
die besonderen Rahmenbedingungen sowie ziel­
gruppenspezifische und methodische Herausfor­
derungen der Sozialen Arbeit mit Menschen mit 
prekärem Aufenthaltsstatus ausgeführt. Dabei 
wird neben den aktuellen Zahlen zu irregulären 
Migrantinnen und Migranten, Asylbewerberinnen 
und -bewerbern sowie Geduldeten besonders 
der Auftrag der Sozialen Arbeit als Menschen­
rechtsprofession betont. Die speziellen Heraus­
forderungen werden auf den vier Ebenen der 
personenbezogenen Beratung, der gruppen­
bezogenen Vernetzung, des Stadtteils und der 
die Gesellschaft behandelt.

     Abstract | The following article presents spe­
cial conditions and challenges for social workers 
dealing with immigrants without a permanent 
residence permit. Besides the current numbers of 
irregular migrants, asylum seekers and persons 
with exceptional leave to remain for humanita­
rian reasons, the article deals with Social Work 
as a Human Rights Profession. Special challen­
ges are approached on the personal, the group- 
based, the community and the societal level.

Schlüsselwörter  Soziale Arbeit  Migrant 
 Flüchtling  Funktion 

 Rahmenbedingungen  Methode

     1 Einleitung | In Zeiten der Globalisierung ent­
stehen für Individuen Möglichkeiten einer Lebensge­
staltung, die nicht mehr nur an Traditionen ausgerich­
tet ist; Flexibilität, lebenslanges Lernen und Mobilität 
gehören zu den Kennzeichen geforderter Wandlungs­
prozesse. „Migration zielt zunächst auf die Realisie­
rung von Lebenschancen an räumlich anderer Stelle. 
Kriterium dafür ist der Zugang zu Ressourcen wie 
Arbeit, Bildung, Einkommen und Gesundheit. In der 
modernen Gesellschaft werden die Bedingungen 
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und Chancen des Zugangs zu diesen Ressourcen im 
Wesentlichen durch Organisationen vermittelt“ (Koch 
2007, S. 151). Um Zugang zu diesen Organisationen 
und deren Leistungen zu erhalten, müssen die Men­
schen die dort geltenden systemspezifischen Bedin­
gungen und Erwartungen (Aufenthaltsstatus, Sprach­
kenntnisse, formal anrechenbare Qualifikationen etc.) 
erfüllen. Vor diesem Hintergrund ist davon auszuge­
hen, dass die Lebensläufe vieler Migrantinnen und 
Migranten mit prekärem Aufenthaltsstatus nicht den 
institutionalisierten Normalitätserwartungen entspre­
chen und sich diese Abweichung erheblich auf deren 
gesellschaftliche, soziale und politische Teilhabe­
chancen auswirkt.

     Migrantinnen und Migranten mit prekärem Auf­
enthaltsstatus können jedoch nicht als eine Gruppe 
mit gemeinsamen Merkmalen und Lebenslagen 
beschrieben werden, sondern befinden sich in oft 
sehr unterschiedlichen rechtlichen und sozialen Situ­
ationen. Eine exakte Grenzziehung zwischen regulä­
ren und irregulären (häufig „legale“ oder „illegale“) 
Migrantinnen und Migranten im Sinne einer binären 
Ordnung ist nicht möglich, da es viele Vor- und Zwi­
schenstufen gibt und Migrationsbiographien mit 
Statuswechseln verbunden sind: Migrantinnen und 
Migranten können einige Zeit mit gültigen Papieren 
in Deutschland leben, einen bestimmten Aufenthalts­
status erwerben und wieder verlieren oder mehrmals 
ein- und ausreisen (Muy 2009). 

     Zur heterogenen Gruppe der Menschen mit pre­
kärem Aufenthaltsstatus gehören somit unter ande­
rem „Arbeitsmigranten, Flüchtlinge, abgelehnte Asyl­
bewerber, Kinder und ältere Menschen, die bei ihren 
in Deutschland ansässigen Familien leben wollen [,] 
aber die Bedingungen für den Familiennachzug nicht 
erfüllen, zur Prostitution gezwungene Frauen oder 
auch Studierende und Au-Pairs, die ihre ihnen zuge­
billigte Aufenthaltszeit überziehen. Die Irregularität 
von Migranten ist nicht immer, wie oftmals angenom­
men wird, die Folge eines illegalen Grenzübertritts“ 
(Bommes; Wilmes 2007, S. 9).

     Die Soziale Arbeit mit Menschen mit prekärem 
Aufenthaltsstatus erfolgt somit unter besonderen 
Rahmenbedingungen und bringt spezielle zielgrup­
penspezifische und methodische Herausforderun­
gen mit sich, die im Folgenden ausgeführt werden 
sollen.
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     2 Rahmenbedingungen | Menschen mit pre­
kärem Aufenthaltsstatus unterliegen aufgrund der 
Situation rechtlicher Verletzlichkeit einem großen 
Risiko, ihr Recht auf Gesundheit, Bildung und Rechts­
schutz nicht wahrnehmen zu können. Somit ist es 
wichtig, Konzepte für einen angemessenen Umgang 
mit irregulärer Zuwanderung zu entwickeln, die auf 
eine Stärkung des Rechtsstatus unabhängig vom Auf­
enthaltsstatus ausgerichtet sind (Cyrus 2010). Demo­
kratische Rechtsstaaten sind zum effektiven Schutz 
auch der irregulären Migrantinnen und Migranten auf 
ihrem Territorium verpflichtet. Obwohl in der Bundes­
republik die Frage nach bestehenden Rechten, unab­
hängig vom jeweiligen Aufenthaltsstatus, diskutiert 
wird, steht eine systematische und effektive Umset­
zung dieser Perspektive immer noch aus. Fragen der 
globalen Gerechtigkeit und individuelle Freizügigkeit 
stehen weiterhin in einem Spannungsverhältnis zum 
nationalstaatlichen Souveränitätsanspruch der Kon­
trolle von Zuwanderung.

     2-1 Zahlen und Fakten | Neben den irregulären 
Migrantinnen und Migranten, die ohne Aufenthalts­
titel in Deutschland leben, gehören auch Menschen 
mit gefälschten oder ungültigen Papieren, registrierte 
Ausreisepflichtige, Geduldete und Asylbewerberinnen 
und -bewerber zur Gruppe der Menschen mit prekä­
rem Aufenthaltsstatus in Deutschland. Einen Sonder­
fall stellen Menschen aus Bulgarien und Rumänien 
dar, denen seit Jahresbeginn 2014 die volle Arbeit­
nehmerfreizügigkeit zusteht. Um einer befürchteten 
Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme beson­
ders seitens der Sinti und Roma entgegenzuwirken, 
wird in Politik und Gesellschaft kontinuierlich über 
eine Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
für Menschen aus den Balkanländern debattiert. 
Menschen aus diesen Ländern, die momentan in 
Deutschland leben und arbeiten, sind somit ebenfalls 
von einem Abgleiten in eine prekäre aufenthaltsrech­
liche Situation bedroht.

     Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) verzeichnete im Zeitraum von Januar bis März 
dieses Jahres 32 949 Erstanträge auf Asyl. Im Ver­
gleichszeitraum des Vorjahres waren es 19 086 Erst­
anträge; dies bedeutet einen hohen Zuwachs um 
72,6 Prozent. Die Zahl der Folgeanträge im bisheri­
gen Jahr 2014 hat sich gegenüber dem vergleich­
baren Vorjahreswert (2 434 Folgeanträge) auf 4 871 
Folgeanträge verdoppelt. Damit sind bisher insge­

samt 37 820 Asylanträge im Jahr 2014 beim BAMF 
eingegangen; im Vergleich zum Vorjahr (Januar bis 
März) mit 21 520 Asylanträgen bedeutet dies einen 
deutlichen Anstieg um 75,7 Prozent. Im Jahr 2013 
wurden insgesamt 127 023 Asylanträge gestellt 
(BAMF 2014). 

     Im März 2014 waren folgende Herkunftsländer 
am stärksten vertreten: 
▲ Syrien mit 1 677 Erstanträgen, im Vergleich zum 
Vorjahr +203,8 Prozent.
▲ Serbien mit 912 Erstanträgen, im Vergleich zum 
Vorjahr +136,9 Prozent.
▲ Albanien mit 690 Erstanträgen, im Vergleich zum 
Vorjahr +945,5 Prozent (BAMF 2014).

     Von den insgesamt 33 585 bearbeiteten Asylanträ­
gen im bisherigen Berichtsjahr 2014 wurden 8 041 
positiv entschieden. Die Gesamtschutzquote für alle 
Herkunftsländer beträgt somit 23,9 Prozent (BAMF 
2014).

     Am 31.12.2013 lebten nach Angaben des Statisti­
schen Bundesamtes 255 592 Personen mit zeitlich 
befristeter Aufenthaltserlaubnis und 95 171 Gedul­
dete in Deutschland (Statistisches Bundesamt 2014). 
Als Geduldete werden Menschen bezeichnet, die 
nach der Entscheidung im Asylverfahren – selbst im 
Falle einer Ablehnung – die Bundesrepublik nicht 
verlassen können, da sie beispielsweise nicht reise­
fähig sind, kein Pass für eine Rückkehr vorliegt oder 
die Situation im Herkunftsland eine Rückreise nicht 
zulässt (Beirat der Integrationsbeauftragten 2012). 
Eine Duldung stellt keine Aufenthaltserlaubnis dar 
und begründet daher auch keinen rechtmäßigen Auf­
enthalt. Sie bestätigt, dass von einer Durchsetzung 
der bestehenden Ausreisepflicht für einen bestimm­
ten genannten Zeitraum abgesehen wird; eine Straf­
barkeit wegen illegalen Aufenthalts entfällt. „In den 
letzten Jahren ist es gelungen, die Zahl der Gedulde­
ten zu reduzieren. Doch noch immer leben 90.000 
geduldete Menschen in der Bundesrepublik, die meis­
ten davon länger als sechs Jahre“ (ebd. 2012, S. 4). 
Sobald der die Ausreise verhindernde Grund nicht 
mehr besteht, müssen die Betroffenen unverzüglich 
in ihr Herkunftsland zurückkehren.

     Die Anzahl der Menschen ohne gültige Papiere 
ist schwer zu ermitteln. Die europäische Datenbank 
Clandestino schätzt für Deutschland eine Zahl zwi­
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schen 100 000 und 400 000 Personen und macht 
damit deutlich, wie unklar die Datenlage ist (Vogel; 
Aßner 2011). Die Staatsangehörigkeiten der irregu­
lären Migrantinnen und Migranten entsprechen im 
Wesentlichen Deutschlands größten Zuwanderungs­
gruppen aus Drittstaaten, allen voran die Türkei, aber 
auch den Nachfolgestaaten Jugoslawiens (Serbien, 
Kosovo), die Russische Föderation und Vietnam. Mit 
Afghanistan, Iran und Irak sind drei Staatsangehörig­
keiten von großen Ländern vertreten, die in bedeuten­
dem Maß zum weltweiten Flüchtlingsstrom beitragen 
und von denen es beachtliche Minderheiten auch 
in Deutschland gibt. Für die Jahre 2005 bis 2009 ist 
ein kontinuierlicher Rückgang der Zahl der irregulä­
ren Migrantinnen und Migranten zu beobachten. 
Von 2009 auf 2010 blieben die geschätzten Zahlen 
jedoch im Wesentlichen konstant (ebd.).

     2-2 Soziale Arbeit als Menschenrechts
profession | Menschenrechte stellen ein System 
von Rechten dar, das unter dem Eindruck der natio­
nalsozialistischen Verbrechen gegen die Menschlich­
keit sowie der Erfahrungen von Diktatur und Gewalt 
entwickelt wurde. „Als Menschenrechte lassen sich 
allgemein jene Rechte definieren, die unserer Natur 
eigen sind und ohne die wir als menschliche Wesen 
nicht existieren können. [...] Sie gründen im zuneh­
menden Verlangen der Menschheit nach einem Leben, 
in dem die unveräußerliche Würde und der Wert jedes 
einzelnen Menschen Anerkennung und Schutz findet“ 
(Vereinte Nationen 1994, S. 4).

     Auf der Suche nach einer grundlegenden Orientie­
rung der Disziplin und Profession der Sozialen Arbeit 
wurden die Menschenrechte zur Bezugsgröße sozial­
arbeiterischen Handelns und der dahinterstehenden 
sozialethischen Fundierung. Dies kommt auch in der 
international anerkannten Definition Sozialer Arbeit 
zum Ausdruck: „Die Profession Soziale Arbeit fördert 
sozialen Wandel, Problemlösungen in menschlichen 
Beziehungen und die Stärkung und Befreiung von 
Menschen, um das Wohlergehen zu stärken. Gestützt 
auf Theorien über menschliches Verhalten und sozia­
ler Systeme greift Sozialarbeit an den Stellen ein, wo 
Menschen in ihrer Umwelt in Wechselwirkung stehen. 
Die Grundlagen von Menschenrechten und sozialer 
Gerechtigkeit sind für die Soziale Arbeit wesentlich“ 
(DBSH 2014). Staub-Bernasconi (2008) gilt als wichtige 
Impulsgeberin für den Theoriediskurs zur Verankerung 
der Menschenrechtsidee in der Sozialen Arbeit. In 

ihrer Argumentation für eine Soziale Arbeit als Men­
schenrechtsprofession bezeichnet sie die Menschen­
rechte als Antwort auf fundamentale und universale 
menschliche Grundbedürfnisse. Wichtig ist für die 
Autorin hierbei der Verweis auf eine radikale Orientie­
rung an eben diesen Grundbedürfnissen und die Not­
wendigkeit einer internationalen Ausrichtung Sozialer 
Arbeit mit einem weltweiten Engagement und Pro­
blembewusstsein.

     3 Zielgruppenspezifische methodische 
Herausforderungen | Soziale Arbeit findet allge­
mein unter den Prämissen des sogenannten Doppel­
mandats zwischen Hilfe und Kontrolle statt. So stellt 
sich die Frage, wann und unter welchen Vorausset­
zungen Soziale Arbeit – unter den Bedingungen der 
Entrechtlichung von Migrantinnen und Migranten – 
zu einer hilfreichen Ressource werden kann oder 
wann sie eher der Regulation von Migrationsprozes­
sen und der Herstellung und Aufrechterhaltung von 
Exklusionsmechanismen dient beziehungsweise selbst 
daran beteiligt ist. Soziale Arbeit mit Menschen mit 
prekärem Aufenthaltsstatus muss jonglieren zwischen 
berufsethischen Anforderungen einerseits und juristi­
schen Einschränkungen auf der anderen Seite. Da das 
Verhältnis zwischen Ethik und Recht juristisch nicht 
definiert ist, kann es zu Dilemmasituationen kommen, 
insbesondere dann, wenn sozialarbeiterisch für not­
wendig erachtete Interventionen durch die Gesetzge­
bung des Ausländer- und Zuwanderungsrechts einge­
schränkt werden. 

     Hamburger (2006) nennt folgende Funktionen von 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern im Umgang 
mit Migrantinnen und Migranten:
▲ Problemlösungsfunktion;
▲ Konzeptionsfunktion;
▲ adressatenbezogene Strukturierungsfunktion;
▲ Strukturierungsfunktion bezüglich der inneren 
Ressourcen;
▲ Multiplikatorenfunktion;
▲ Politikfunktion.

     Diese Funktionen Sozialer Arbeit beinhalten Hand­
lungsfelder mit unterschiedlichen Reichweiten bezo­
gen auf die geplanten und durchgeführten Interven­
tionen. Während Problemlösungs- und Politikfunktion 
eine große Reichweite umfassen, liegen Konzeptions- 
und Multiplikatorenfunktion im mittleren Reichweite­
bereich; den engsten Aktionsradius nehmen die beiden 

https://doi.org/10.5771/0490-1606-2014-10-11-366 - Generiert durch IP 100.15.29.4, am 08.05.2026, 07:35:19. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0490-1606-2014-10-11-366


369

So
zi

al
e 

Ar
be

it 
10

-1
1.

20
14

individuumsbezogenen Strukturierungsfunktionen 
ein. In einer analytischen Weiterentwicklung dieses 
Modells werden die zielgruppenspezifischen und 
methodischen Herausforderungen im Folgenden 
anhand der Handlungsebenen Individuen, Gruppen, 
Gemeinwesen und Gesellschaft beschrieben.

     3-1 Individuelle und personenbezogene 
Ebene: Beratung und Empowerment | Beratung 
gehört zu den klassischen Aufgabenfeldern der Sozia­
len Arbeit, die in der Einwanderungsgesellschaft je­
doch verschiedenen Prämissen, Paradigmen und in­
haltlichen Besonderheiten unterliegt. Cyrus (2004) 
benennt zentrale „Unsicherheiten“, die die Soziale 
Arbeit mit Menschen mit prekärem Aufenthaltsstatus 
prägen: Zum einen organisationale Unsicherheit, da 
häufig unklar sei, ob die Mitarbeiterinnen und Mitar­
beiter, in ihrer Arbeit mit den Betroffenen von ihrem 
Träger aktiv oder passiv unterstützt werden. Zum 
anderen bestünden rechtliche Unsicherheiten; allen 
voran die Angst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sich mit ihrer Unterstützung irregulärer Migrantinnen 
und Migranten selber strafbar zu machen. Das Ziel der 
Beratungstätigkeit für Menschen ohne Aufenthalts­
status ist es, Illegalität zu vermeiden beziehungsweise 
Wege aus der Illegalität zu suchen. Um die rechtliche 
Situation von Klientinnen und Klienten ohne Status 
individuell erfassen und Möglichkeiten der Legalisie­
rung prüfen zu können, muss ausreichend Zeit und 
Kompetenz zur Verfügung stehen. Statuslose über die 
ihnen zustehenden Rechte zu informieren und sie in 
deren Wahrnehmung zu bestärken, ist eine wichtige 
Aufgabe der Sozialen Arbeit (Knötzele u.a. 2008). 

     Das Leben in der Illegalität kann als eine Lebens­
phase betrachtet werden, die kurzfristige Perspektiven 
eröffnet, mittel- und langfristig aber überwunden 
werden sollte. Deshalb spielt die zeitliche Dimension 
eine Schlüsselrolle bei der Ausarbeitung eines Kon­
zepts zur Beratung von Menschen ohne Aufenthalts­
rechte. Es liegt daher nahe, einen phasenorientierten 
Beratungsansatz zu entwickeln: Während es in der 
ersten Phase der Krisenintervention vorrangig um 
Hilfe zur Lösung aktueller Problemlagen gehen muss, 
beinhaltet die zweite Phase der aufenthaltsrechtlichen 
Sondierung die Klärung der Voraussetzungen und 
Möglichkeiten, Wege aus der Illegalität zu finden. Die 
Auswahl eines solchen Weges und dessen Umsetzung 
sowie die Zukunftsplanung bilden die dritte Phase 
des Beratungsprozesses (Cyrus 2004).

Die Beratung von Menschen mit prekärem Aufent­
haltsstatus muss mit der Suche nach möglichen Res­
sourcen beginnen. Mit Ausnahme von Menschen, die 
von Menschenhandel betroffen sind, sollten Migran­
tinnen und Migranten mit prekärem Aufenthaltssta­
tus nicht in erster Linie als Opfer angesehen werden; 
dass sie ein Leben unter prekären Bedingungen meis­
tern, spricht für Stärke und Ressourcen. Grundsätz­
lich sollten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter die 
Betroffenen entsprechend dem Empowermentansatz 
wieder in die Lage versetzen, ihr Leben eigenständig 
und selbstbestimmt zu bewältigen (Knötzele u.a. 
2008). Durch den Empowermentansatz können 
emanzipatorisch ausgerichtete individuelle Entwick­
lungsprozesse mit politisch-partizipativen Teilhabe­
möglichkeiten kombiniert werden. Im Rahmen dieses 
Konzeptes sollen Menschen ganzheitlich mit ihren 
Stärken und Fähigkeiten wahrgenommen werden, 
wobei soziale Teilhabe und angestrebte Autonomie 
eine große Rolle spielen. Empowerment wird nicht 
nur auf individueller Ebene, sondern auch auf der 
Gruppenebene im Sinne der Netzwerkarbeit sowie 
auf institutioneller Ebene durch Bürgerbeteiligung 
handlungswirksam.

     3-2 Gruppenbezogene Ebene: Partizipation 
und Vernetzung | Als demokratietheoretischer 
Begriff bezeichnet Partizipation die Beteiligung und 
bewusste Mitwirkung von Einzelnen und Gruppen 
an Entscheidungen und Entscheidungsprozessen. 
Sie ist sowohl im alltäglichen sozialen wie auch im 
politischen Leben möglich. Effektive Partizipation 
setzt das Streben der Menschen nach Integrität und 
Würde voraus sowie ihre Bereitschaft, die Initiative 
zu ergreifen. Das heißt konkret, „freiwillig eigene 
Interessen zu erkennen, öffentlich einzubringen, 
gemeinsam Lösungen zu entwickeln, sie zu begrün­
den, zu prüfen, zu entscheiden, zu verantworten und 
ggf. auch zu revidieren” (Moser 2010, S. 73).

     Bei Partizipation handelt es sich um einen Prozess, 
der von Nichtinformation über Information, Mitspra­
che und Mitbestimmung hin zur Selbstbestimmung 
reicht. Betroffene zu Beteiligten zu machen, schafft 
Identifikation und Bindung. Somit können wir Parti­
zipation „als verantwortliche Beteiligung der Betrof­
fenen an der Verfügungsgewalt über ihre Gegenwart 
und Zukunft” definieren (Stange; Tiemann 1999, S. 
215). Zur Umsetzung erfolgreicher Partizipation sind 
Migrantenselbstorganisationen von großer Bedeu­
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tung. Sie sind wichtige Kooperationspartnerinnen bei 
der Gestaltung von Begegnungsprozessen, denn sie 
liefern Wissen über die Bedürfnisse und Wünsche 
ihrer Communities und können problemlos Kontakte 
zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren herstellen. 
Durch zivilgesellschaftliches Engagement und die Be­
teiligung von Ehrenamtlichen aus der Mehrheitsgesell­
schaft werden so wertvolle Netzwerke geschaffen.

     Netzwerkarbeit bedeutet bezogen auf die betrof­
fenen Menschen mit prekärem Aufenthaltsstatus den 
Aufbau und die Weiterentwicklung lokaler Kontakte 
wie zum Beispiel Familien- und Freundschaftssysteme 
oder Nachbarschaften und ihre Einbeziehung in indi­
viduell ausgerichtete Lösungsansätze. Eine Netzwerk­
arbeit der Fachkräfte der Sozialen Arbeit kann in Form 
von deutschlandweit agierenden Fachforen und 
Arbeitsgruppen beispielsweise bei den Asylarbeits­
kreisen oder im Bundesfachverband Unbegleitete 
Minderjährige Flüchtlinge stattfinden. Durch Partizi­
pation und Netzwerkbildung werden Integrations­
prozesse von Menschen mit unsicherem Aufenthalts­
status möglich; dies muss allerdings auch gesell-
schaftlich und politisch gewünscht sein.

     3-3 Stadtteilebene: Community Organizing 
| Chancen und Grenzen des Zusammenlebens zwi­
schen Einheimischen und Zugewanderten zeigen 
sich vorzugsweise auf kommunaler Ebene. Vor allem 
im sozialen Nahraum können Loyalitätsbeziehungen 
aufgebaut und die Bereitschaft zur aktiven Übernah­
me von Verantwortung gestärkt werden; neue Formen 
der Mitbestimmung im Wohnquartier, die Stärkung 
der Mitwirkungsrechte, das Entwickeln von Eigenini­
tiative sowie Selbstvertrauen können dort entstehen 
und gefördert werden. Bei dem auf Saul Alinsky zu­
rückgehenden Community Organizing handelt es sich 
um einen integrierten Handlungsansatz, der offen, 
unparteiisch, überkonfessionell und multiethnisch 
ausgerichtet ist und sich an diejenigen wendet, die 
tendenziell benachteiligt und von politischen Prozes­
sen ausgeschlossen sind. Dabei setzt es bei den Inte­
ressen, Bedürfnissen und Wünschen sowie der Pro­
blemsicht der Betroffenen und Beteiligten an; diese 
bestimmen Schlüsselpersonen, definieren Zielvorstel­
lungen und entwickeln konkrete Aktivtäten (Früchtel 
u.a. 2013).

     Die Handlungsstrategie gestaltet sich hierbei 
folgendermaßen:

▲ Aufbau von trag- und handlungsfähigen Bezie­
hungen unter den Mitgliedern im Stadtteil und in 
der Nachbarschaft;
▲ Entwicklung und Training von Führungspersonen 
aus dem Stadtteil (Leadern);
▲ Machtanalyse;
▲ gemeinsame Entwicklung von Strategien und 
Taktiken, die auf die Erfahrung und die Fähigkeiten 
der Betroffenen aufbauen;
▲ Durchführung von Aktionen und Kampagnen;
Auswertung der Aktionen.

     In Europa wird diese Form der Gemeinwesenarbeit 
seit den 1970er-Jahren als politisches Handeln ver­
standen, in dem traditionelle Methoden der Sozialen 
Arbeit ebenso einsetzbar sind wie sozialpädagogische 
Befriedung und aggressive Intervention. Sie gilt als 
gesellschaftskritischer und emanzipatorischer Ansatz 
und ist „Befreiungsarbeit insofern, als sie die unmit­
telbaren Wünsche und Probleme der Menschen ernst 
nimmt, zu Veränderung der politisch-historischen 
Möglichkeiten motiviert und Einsicht in die strukturel­
len Bedingungen von Konflikten vermittelt“ (Boulet 
u.a. 1980, S. 156 f.). Insbesondere in einer Gesellschaft, 
die durch soziale Spaltung, marginalisierte Bevölke­
rungsgruppen und eine Ökonomisierung des Sozia­
len gekennzeichnet ist, stellt die Gemeinwesenarbeit 
einen unverzichtbaren Bestandteil der Sozialen Arbeit 
dar, um das Interesse aller Bewohnerinnen und Be­
wohner am öffentlich-politischen Leben aufrechtzu­
erhalten, an einer Demokratisierung der Gesellschaft 
weiterzuarbeiten und gegen Politikverdrossenheit 
aktiv vorzugehen.

     3-4 Gesellschaftliche Ebene: Demokratie 
statt Integration | Beruhend auf bestimmten 
Verfahren und formalen Prinzipien – wie Wahlrecht, 
Mehrheitsprinzip, Minderheitenschutz – sowie auf 
expliziten Normen und Werten – wie Menschen­
würde und Menschenrechte – ist Demokratie von 
ihrem Anspruch her inklusiv und tendenziell univer­
sell angelegt. „So verstanden, verweist die Demo­
kratie als Prinzip und als Prozess auf die Notwendig­
keit und die Möglichkeit, auch die länger im Inland 
lebenden Migranten in die demokratischen Teilhabe­
rechte in gleicher Weise einzubeziehen und damit so­
wohl deren Freiheit und Integration als auch die der 
Gesellschaft insgesamt zu fördern“ (Schulte; Treichler 
2010, S. 95). Dieser am Grundsatz „Integration durch 
Partizipation“ orientierte Anspruch ist allerdings in 
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der Bundesrepublik Deutschland nur unvollständig 
realisiert. So ist Ausländerinnen und Ausländern das 
aktive und passive Wahlrecht vorenthalten. Wichtig 
wäre hier eine Gleichstellung bezogen auf Partizipa­
tionsrechte, die sich nicht an der deutschen Staats­
angehörigkeit beziehungsweise einer EU-Staatsan­
gehörigkeit, sondern am Wohnort der Betroffenen 
ausrichtet (ebd.).

     Der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit 
erteilt implizit ein politisches Mandat, indem er die 
Funktionen und Aufgaben der Sozialen Arbeit direkt 
in Zusammenhang mit der Gestaltung von Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft bringt und es als zentra­
les Anliegen betrachtet, den Bürgerinnen und Bürgern 
Partizipation zu ermöglichen. Hier ist die Parteilichkeit 
der Sozialen Arbeit gefordert, das heißt eine bewusste 
und verantwortliche Interessensabwägung mit dem 
Ziel, diejenigen, deren Bedürfnisse und Interessen am 
wenigsten zur Geltung kommen, gezielt zu unterstüt­
zen, ohne dabei durch einen „systemischen Blick“ das 
gesellschaftliche Ganze außer Acht zu lassen (Sorg 
2001, S. 52).

     Solange Flüchtlinge und andere Migrantinnen und 
Migranten mit prekärem Aufenthaltsrecht weiterhin 
systematisch von Integrationsmaßnahmen ausge­
schlossen werden und immer noch mit einem anpas­
sungs- statt teilhabeorientierten Integrationsbegriff 
gearbeitet wird, muss an der Stelle auf die Diskurse 
zur „sozialen Ausschließung“ verwiesen werden. Da­
runter kann in Anlehnung an Cremer-Schäfer (2001) 
das strukturierte und organisierte Vorenthalten der 
Teilhabe an gesellschaftlich verfügbaren Ressourcen 
verstanden werden. Soziale Ausschließung führt zu 
Diskriminierung und Benachteiligung und entsteht 

durch ungleiche Machtverteilung und die Kategorisie­
rung von Menschen („Problemgruppe“, „Ausländer“, 
„Unqualifizierte“). Hier trägt die Soziale Arbeit die Ver­
antwortung dafür, auf politische Entscheidungen ein­
zuwirken und zusammen mit den Organisationen, die 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter beschäftigen, 
im politischen Diskurs auf die Berücksichtigung der 
Interessen von gesellschaftlichen Minderheiten hinzu­
wirken, um fachliche Arbeitsprinzipien wie Ressour­
cenorientierung und Empowerment aller in Deutsch­
land lebenden Menschen umsetzen zu können.

     4 Fazit | In der Folge des Zuwanderungsgesetzes 
aus dem Jahr 2005 und durch den fortschreitenden 
demographischen Wandel findet in Deutschland eine 
zunehmend gespaltene Migration statt. Einerseits 
werden erwünschte Einwanderinnen und Einwande­
rer (besonders Hochqualifizierte, Unternehmerinnen 
und Unternehmer sowie Studierende) gezielt angewor­
ben; andererseits erfolgt eine andauernde Beschrän­
kung der Zuwanderung aus humanitären Gründen, 
des Familiennachzugs oder der Heiratsmigration. 
Besonders gegenüber Flüchtlingen und Menschen 
ohne Identitätspapiere plant die Bundesregierung 
nun härter vorzugehen. Nach einem Gesetzentwurf 
des Bundesinnenministeriums sollen die Behörden 
Asylbewerberinnen und -bewerber künftig in Haft 
nehmen können, wenn sie unter Umgehung einer 
Grenzkontrolle eingereist oder unstimmige bezie­
hungsweise falsche Angaben bei der Stellung des 
Asylantrages gemacht haben. Menschen, die nach 
Deutschland einreisen, um Sozialleistungen zu bezie­
hen, sollen dem Gesetzentwurf entsprechend mit 
einem Einreise- und Aufenthaltsverbot belegt werden 
können. „Dieses Motiv soll regelmäßig dann ange­
nommen werden, wenn ein Asylantrag als ‚unzuläs­
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sig, unbeachtlich oder offensichtlich unbegründet’ 
abgelehnt wird, heißt es weiter” (Preuß 2014).

     Die Haftandrohung sowie die generelle Unterstel­
lung der vieldiskutierten „Einwanderung in die Sozial­
systeme” widersprechen nicht nur den Menschenrech­
ten und dem Anspruch einer inklusiven Demokratie, 
sondern tragen auch zur Aufrechterhaltung des Fremd­
bildes von „Flüchtlingen” und „Illegalen” und damit 
zur Spaltung des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
bei. Während Umfragen zeigen, dass in der Bevölke­
rung mehrheitlich die Wahrnehmung existiert, der 
gesellschaftliche Zusammenhalt würde schwinden 
oder sei gefährdet, ist gleichzeitig ein Abwärtstrend 
bei der Akzeptanz von Diversität und damit der Be­
reitschaft, sich auf Menschen mit anderem kulturel­
len Hintergrund oder anderem Lebensentwurf einzu­
lassen, zu erkennen (Dragolov u.a. 2013). 

     Hinzu kommt, dass diese Zuwanderungspolitik die 
Bedingungen von Menschen mit unsicherem Aufent­
haltsstatus sowie deren Zugang zu sozialen Leistun­
gen und anderen Rechten noch zusätzlich erschwert; 
gesellschaftliche Partizipation und der Kontakt mit 
anderen Menschen zur Netzwerkbildung werden 
erheblich behindert. Die soziale Integration von 
Zuwanderinnen und Zuwanderern mit prekärem 
Aufenthaltsstatus wird damit zu einer Schlüsselauf­
gabe der Sozialen Arbeit und soll sich in allen 
Handlungsfeldern zum Beispiel in der Beratung, der 
Gemeinwesenarbeit und Sozialraumarbeit, beson­
ders aber auch in der Übernahme politischer Verant­
wortung widerspiegeln. Neben den personenbezoge­
nen Dienstleistungen ist es unserer Meinung nach 
unerlässlich für die Soziale Arbeit, sich unter Einbe­
ziehung der Mehrheitsgesellschaft auch politisch 
einzumischen, für die Rechte von Migrantinnen und 
Migranten einzutreten, eine europa- und weltweite 
Vernetzung im Bereich Flüchtlings- und Asylpolitik 
anzustreben, um somit auf Gesetzgebungsverfahren 
Einfluss nehmen zu können.
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     Zusammenfassung | Der Beitrag erläutert 
die juristischen Konsequenzen der jüngst erlasse­
nen Verordnung zum Aufenthalt und zur Bearbei­
tung von Asylanträgen durch die Behörden in 
den EU-Mitgliedstaaten. Anhand eines Beispiels 
werden die Schwierigkeiten bei der Anwendung 
der Dublin-III-Verordnung dargelegt.

     Abstract | This article explains the legal 
consequences of the recent residence regulation 
which deals with the examination of asylum 
requests by authorities in EU member states. 
Using an example, the author describes pos­
sible difficulties which may arise in the imple­
mentation of the Dublin III Regulation.

Schlüsselwörter  Asylverfahren  Rechtslage 
 Europäische Union  Rechtsverordnung 

 Fallbeschreibung 

     Die neue Rechtslage | Am 1. Januar 2014 ist 
die Dublin-III-Verordnung in Kraft getreten.1 Sie er­
gänzt die bisherige Dublin-II-Verordnung und gilt in 
allen Staaten der EU mit Ausnahme Dänemarks. Die 
nicht zur EU gehörenden, jedoch dem Schengen-Sys­
tem assoziierten Staaten Island, Liechtenstein, Nor­
wegen und die Schweiz haben Dublin-III noch nicht 
in nationales Recht umgesetzt. Dort gilt augenblick­
lich noch Dublin-II. Die neue Verordnung gilt für alle 
nach dem 1.1.2014 gestellten Anträge auf internatio­
nalen Schutz, auf Feststellung der Flüchtlingseigen­
schaft und auf subsidiären Schutz. Die Novellierung 
enthält viele detaillierte Bestimmungen zum Ablauf 
des Verfahrens, welche zu dessen Vereinheitlichung 
beitragen und die Rechtsklarheit erhöhen sollen.

     Anwendungsbereich | Die Dublin-III-Verord­
nung regelt die Zuständigkeit für die Durchführung 
eines Asylverfahrens oder eines Antrags auf interna­
tionalen Schutz. Zunächst werden in Artikel 2 der 
Verordnung Begriffe definiert. So werden in der Ver­
ordnung Begriffe wie „Antrag auf internationalen 
Schutz“, „Drittstaatsangehöriger“, „Aufenthaltstitel“ 

Das Dublin-III-Verfahren
     Roland Kugler

1 VERORDNUNG (EU) Nr. 604/2013 DES EURO­
PÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Fest­
legung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung 
des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von 
einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf inter­
nationalen Schutz zuständig ist.
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